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Projekt BTHG –Einkommen und 

Vermögen - Sachstandsbericht

Modellhafte Erprobung nach Artikel 25 Absatz 3 BTHG 
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BTHG: Modellhafte Erprobung

Art. 25 BTHG “…Umsetzungsunterstützung“

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales fördert in den Jahren 2017 bis 

2021 Projekte zur modellhaften Erprobung von ausgewählten Trägern der 

Eingliederungshilfe der zum 01.01.2020 gültigen Verfahren und Leistungen.

(4) Dabei sollen insbesondere die finanziellen Auswirkungen der 

1. verbesserten Einkommens- und Vermögensanrechnung

2.-6. …

untersucht werden.
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Bewerbung Bezirk Oberbayern

BTHG: Modellhafte Erprobung

Regelungsbereiche

- Erprobung anhand realer Fälle

- Untersuchung der Auswirkungen des BTHG

- Erkenntnisgewinn vor Inkrafttreten des Gesetzes 
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BTHG: Modellhafte Erprobung

Projekte (30)
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BTHG: Modellhafte Erprobung
Projektgruppe

2 Stellen in den 

Referaten 24, 25 

(6 Teilnehmende)
1 Stelle im Ref. 21

(2 Teilnehmende)

Unterstützung durch 

Querschnittsreferate 

Austausch 

mit BMAS, 

Kienbaum 

und anderen 

Projekten
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Von sozialhilferechtlicher Anrechnung zu 

pauschalem Beitragssystem und Wegfall 

der Unterscheidung stationär/ambulant.

BTHG: Modellhafte Erprobung
Rechtsänderung
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Veränderung Rechtslage: „Paradigmenwechsel“ ab 01/2020

Alte Rechtslage (bis 12/2019):

▪ Einkommen und Vermögen von 

Ehegatten/Partnern einzusetzen

▪ Vermögensfreibetrag 30.000 € (ab 2017)

▪ Berechnung anhand des 

sozialhilferechtlichen Monatsnetto

▪ Abgrenzung Einkommen/ Vermögen n. 

sozialhilferechtlichen Grundsätzen 

▪ Einkommensgrenzen abhängig von 

Regelbedarfsstufe und Wohnkosten 

Neue Rechtslage (ab 01/2020):

▪ Einkommen und Vermögen von 

Ehegatten/Partnern geschützt

▪ Vermögensfreibetrag 59.220 € (2021)

▪ Berechnung anhand des 

steuerrechtlichen Vorvorjahresbrutto 

▪ Abgrenzung Einkommen/ Vermögen n. 

Einkommensteuerrecht

▪ Einkommensgrenzen abhängig von der 

Bezugsgröße n. § 18 SGB IV 
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Fälle Stichprobe (Bestandsfälle 01/2019)   rd. 15.000

davon mit Einkommenseinsatz n. SGB XII      rd. 700

davon mit Einkommenseinsatz n. SGB IX              50

Anstieg der Fälle bis 2021 um 80% auf rd. 90

Entwicklung Einkommenseinsatz für Eingliederungshilfe:

BTHG: Modellhafte Erprobung

Erkenntnisse
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Einkommensgrenzen 2021:

Arbeitseinkommen 2.796,50 € brutto mtl.

Renteneinkommen 1.974,00 € brutto mtl.

Andere (Mieteinnahmen etc.) 2.467,50 € brutto mtl.
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Verbesserung ca. 400 € mtl./Person 
(Bundesdurchschnitt)

Bestandsschutzregelung hat
Verschlechterung verhindert

keine Verbesserung (z.B. wegen
steigendem Grundsicherungsbedarf *)

Veränderung bei den direkt betroffenen Personen:

BTHG: Modellhafte Erprobung

Erkenntnisse

*) durch Trennung der Leistungen in besonderer Wohnform

aufgefangen durch Wohngeldreform zum 01.01.2020
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Bestandsfälle (Stand 01/19): Rentenalter, Renten/Pensionen

„stationärer“ Leistungsbedarf 

ledig oder verwitwet

Neufälle (ab 01/20): Erwerbsalter, berufstätig

„ambulanter“ Leistungsbedarf

tw. Partner und /oder Kinder

Personengruppen mit überwiegend verbesserter Situation:

BTHG: Modellhafte Erprobung

Erkenntnisse

- Zugang zur Eingliederungshilfe erleichtert

- Veränderung nachfragende Personengruppen

- Fallmehrung / Ausgabensteigerung erwartet
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BTHG: Modellhafte Erprobung

Nachbesserung Gesetz

In der Erprobung aufgefallene Gesetzeslücken:

▪ Vermögensschutz für besondere 

Härtefälle fehlte (z.B. für 

Schmerzensgeld, Blindengeld) 

▪ bestimmte Einkünfte blockierten 

eine Beitragsberechnung (z.B. 

Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung) 

Ergänzung im Gesetz 

vor Inkrafttreten: 

Härtenorm Vermögen 

Auffangnorm Einkommen 
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u.a.

▪ Haushalt

▪ Fachwissen 

▪ Personal

▪ EDV-Programm

▪ Formblätter

BTHG: Modellhafte Erprobung

Herausforderungen

Auswirkungen auf die Verwaltung: 

Träger der 

Sozialhilfe 

nach SGB XII

„2 Träger unter 1 Dach“

NEU: Träger der 

Eingliederungshilfe 

nach SGB IX
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BTHG: Modellhafte Erprobung
Herausforderungen
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Auswirkungen auf die Verwaltung: 

▪ Erhöhung Verwaltungsaufwand seit 2020: u.a. durch 

Beendigung der Rentenüberleitungen in besonderer 

Wohnform (NEU: Über Grundsicherung/Hilfe zum 

Lebensunterhalt immer gesondert zu entscheiden)

▪ Weitere Erhöhung Verwaltungsaufwand ab Winter 2021/2022 

(mit Auslaufen des Modellprojekts): 

Prüfung und Bearbeitung von ca. 585 Aktenvorlagen 

jährlich mit steigender Tendenz in der Zuständigkeit 

von Ref. 21 mit entsprechendem Fachwissen zum 

Einkommensteuerrecht etc. 

NEU: Träger der 

Eingliederungshilfe 

nach SGB IX


